
t Beiblatt zur Parlamentskorresp~ndenz. 16 0 Dezember 1949. 

An fra g e b e a ny w 0 r t u n,g 0 

Die .Abg. Wilhelmine M 0 i k und Gen~ssen" haben in der Sitzung dies 

Nationalrates vom I.Dezember 1949 an den BundesministGr für Bcziale Ver­

waltung die Anfrage gestellt, welche Hindernisse zur Einbringung der Regie­

rungsvorlagen,betreffertd die Entwürfe über das Arbeitszeitgesetz, da.s Arbeits­

vermittlungsgesetz, das Gesetz über die Organisation der Arbeitsämter 'und das 

Heimarbeitsgesetz b~stehen. 

mit, 
Hiezu teilt Bundesminister Mai s (3 1 il/l. schriftlicher Beantwortung 

Der Entwurf eines BUndesgesetzes über die Organisation der Landesar­
beltsämter und Arbeitsämter ist dem Nationalrat bereits in der abgelaufenen 
V .. Gesetzgebungsperiode zur verfassungsmässigUrl Behandlung vorgelegt worden, 
doch ist diese Regierungsvorlage (745 der Beilagen) nicht in Behandlung gGzogen 
worden. Im Hinblick auf die besQndere Bedeutung und die Dringlichkeit, die der 
Ne\1organisation der bezeichneten Ämter zuk:,mmt, habe ich im Ministerrat lJf:­
reit s den Antrag gestellt, diese Regierungsvc,rlage neuerdings dem Nation;)"lr~"!t 
zur verfassungsmässigen :Behmldlung vorzulegen. loh hoffe, dass die :Beratungen 
im Ministerrat. über diese Vorlage bald zu einem l~bschluss gelangen und die 
Regierungsvorlage dem Nationalrat . vorgelegt wel'den kann Q 

A\1ch der Entwurf eines Bundesgesetzes über die Regelung der Arbeits­
vermittlung und Berufsberatung lag dem Nationalrat bereits in der abgelaufenen 
V.Gesetzgebungsperiode vor, doch wurde diese Regierungsvorlage (746 der :Beilagnn) 
der verfassungsmässigen :Behandlung nicht mehr unterzogen. Ich stehe nach wie 
v.r auf dem Standpunkt, dass die Regelung. 'der Arbei tsvermi ttlung 1,lnd der Be­
rufsberatungt die noch immer auf reichsrechtlichen Vorschriften beruh:b , im 
Interesse der Gesamtwirtschaft, insbesondere .aber im Interesse der werktätigen 
Bevölkerung nicht länger aufgeschoben werden kann. Ich werde in kürzester Zeit 
im Ministerrat den Antrag stellen, auch diese Regierungsvorlage neuerdings 
dem Nationalrat Z\1r verfl1ssung~mässigen Behandlung vorzulegen. 

Was die Entwürfe über das Arbeitszeitgesetz und das IIeimarbeitsgesetz 
betl'ifft,'deren ErlA8sung ich gleichfalls für ganz besonders dringlich erachte, 
so hat die Begutachtung d\1rch dieZentralstellen und die gesetzliohen Interess_en­
vertretungen ~r Dienstgeber und Dienstnehmer gezeigt, dass in grundsätzlichen 
Fragen auf diesen Rechtsgebieten vialf9.ch gegensätzliche Auffassungen herrschen. 
Um diese Gegensätzlichkeiten auszugleic~en, wird es" ndwendig sein, noch Ver­
handlungen mi t den beidersei tigen gesett'zlichen Interessenvertretungen und 
den "beteiligten Zentralst"ellen abzuführen. Ich werde q.iese Verhandlungen 
ehestens in die Wege leiten und hoffe, dass bald die Grlmdlagen d~fi~ ge­
schaffen sein werden, um im Nationalrat die bezüglichen Regierungsvorlagen 
einbringen zu könn8n. 

-.-.-.-ft-.-
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